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Haushalt 2018 - FB Bürgerservice und Ordnung 
 
 In der Sitzung des Samtgemeinderates am 14.12.2017 (SG/SGR/05/2017, P. Ö 14) wurde der 
Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2018 vorgestellt. In den Zuständigkeitsbereich des 
Ausschusses für Ordnung, Brandschutz und Kultur fallen u.a. folgende Produkte: 
 

 122.11 Ordnungsaufgaben, S. 45 

 122.12 Bürgerservice, S. 49 

 122.13 Standesamt, S. 53 

 121.10 Wahlen und Statistik, S. 43  

 126.10 Brandschutz, S. 55 

 315.50 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, S. 99 
 
 
Produkte 122.11 Ordnungsaufgaben, 122.12 Bürgerservice, 122.13 Personenstandswe-
sen, Produkt 315.50 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 
 
Ergebnishaushalt: 
Gegenüber den Haushaltsansätzen 2017 haben sich bei den o.g. Produkten keine wesentlichen 
Änderungen ergeben. 
  
Investitionen: 
Investive Maßnahmen sind bei den o.g. Produkten in den Jahren 2018 ff nicht vorgesehen. 
 
 
Produkt 121.10 Wahlen und Statistik 
 
Ergebnishaushalt: 
Für 2021 wurden Mittel für die Durchführung der Kommunalwahl, der Samtgemeindebürger-
meisterwahl, ggf. die Stichwahl zur Samtgemeindebürgermeisterwahl und die Bundestagswahl 
eingeplant.  
Die Mittel für die Landtagswahl 2018 wurden gestrichen, da die Wahl bereits in 2017 durchge-
führt wurde und die Aufwendungen in dem Jahr entstanden sind.  
  
Investitionen: 
Investive Maßnahmen sind bei diesem Produkt im Jahr 2018 nicht vorgesehen. 
 
 
Produkt 126.10 Brandschutz 
 
Ergebnishaushalt: 
Dienst- und Schutzkleidung – Die kontinuierliche Übernahme von Mitgliedern der Jugendfeuer-
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wehr stellt auch erhöhten Anforderungsbedarf an die Beschaffung von Schutzkleidung. Gleich-
wohl ist auch der kontinuierliche Austausch alter Einsatzkleidung eingeplant. Es sind Mittel in 
Höhe von 34.300 € eingeplant. 
 
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – Zur Erstellung des Feuerwehrbedarfs-
planes wird auf die Vorlage FB2/010/2017 verwiesen. 
 
 
Investitionen: 
Erweiterung der Funktechnik – Die Umstellung auf den Digitalfunk hat die Feuerwehren vor 
neue Herausforderungen gestellt. Zwischenzeitlich hat sich herausgestellt, dass die Funktech-
nik einsatztaktisch an einigen Stellen verbessert werden kann, sodass hierfür Mittel eingestellt 
wurden.  
 
Einsatzleitsoftware – Die Dokumentation des Einsatzgeschehens vor Ort wird immer wichtiger. 
Geschädigte, deren Versicherungen und die Strafverfolgungsbehörden fragen immer wieder 
Einsatzprotokolle an. Durch die Einsatzleitsoftware wird sichergestellt, dass in den ELWs in 
Fürstenau, Bippen und Berge jeweils die Möglichkeit besteht das Einsatzgeschehen und den 
Funkverkehr zu dokumentieren und digital abzuspeichern. Durch die Dokumentation kann zu-
dem entscheidend dazu beigetragen werden, Vorwürfe gegen Einsatzleiter abzuwehren.  
 
Be- und Entlüftungsgerät, Berge – Das derzeitige Be- und Entlüftungsgerät wird noch über ei-
nen Stromanschluss betrieben. Das schränkt den Einsatzbereich enorm ein und führt dazu, 
dass teilweise ein Einsatz des Geräts nicht stattfinden kann. Gerade bei verrauchten Gebäuden 
ist der Einsatz des Geräts auch für die Geschädigten wünschenswert. Es ist die Beschaffung 
eines benzinbetriebenen Gerätes geplant.  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Der Haushaltsplanentwurf 2018 weist im Ergebnishaushalt einen Überschuss aus. Im Finanz-
haushalt ergibt sich eine Nettoneuverschuldung. 
 
 
M o o r m a n n 
Fachdienst I 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Mittel aus dem Haushaltsplanentwurf bei den Produkten im Fachbereich Bürgerservice und 
Ordnung (122.11, 122.12, 122.13, 121.10, 126.10, 315.50) sind ohne weitere Änderungen im 
Haushaltsplan der Samtgemeinde Fürstenau für das Jahr 2018 ff zu veranschlagen. 
 
 
 
 
B o j e r W a g e n e r  T r ü t k e n 
Fachbereich 2 Fachdienst II Samtgemeindebürgermeister 
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